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Seit etwa 150 Jahren wer-
den in Deutschland zentrale 
Wasserversorgungen betrie-
ben. Der Versorgungsgrad 
liegt inzwischen, mit gewissen 
regionalen Unterschieden, bei 
weit über 95 % der Bevölke-
rung. Das Risiko der Verbrei-
tung von Infektionskrank-
heiten durch Wasser, welches 
prinzipiell bereits in der An-
tike bekannt war, wurde mit 
der Errichtung zentraler Was-
serversorgungen schmerzlich 
wiederentdeckt: Im Falle ei-
ner Kontamination waren in 
kürzester Zeit große Bevölke-
rungsgruppen betroffen. In 
der Folge gewann die Was-
serhygiene, deren Ziel die Si-
cherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Wasser 
von hygienisch einwandfreier 
Qualität und Quantität ist, als 
systematische Wissenschaft in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts an Bedeutung. Nicht 
zuletzt die vor über 100 Jahren 
von Robert Koch eingeführte 
hygienisch-mikrobiologische 
Überwachung der Trinkwas-
serqualität mittels Kolonie-
zahlbestimmung und Unter-
suchung auf Fäkalindikato-
ren (E. coli, Coliforme u. a.) 
führten zur Beherrschung 
der damals wichtigsten, fäkal-
oral wasserübertragenden In-
fektionskrankheiten Cholera, 
Typhus und Ruhr.

Neue Verhältnisse
In der Zwischenzeit haben 

sich die Bedingungen der 
Wassernutzung, insbesonde-
re in Großgebäuden, grund-
legend geändert. Die Verän-
derungen beziehen sich auf 

die Hausinstallationen, die 
Wasserverwendungen und 
die Nutzer selbst:
∑  Statt eines „Wasserkra-

nes“ je Gebäude oder Eta-
ge umfasst eine moderne 
Hausinstallation zahlrei-
che Entnahmestellen, prak-
tisch ohne Einschränkun-
gen und überall dort, wo 
Nutzer dies wünschen.

∑  Infolgedessen hat sich 
das Installationssystem 
von einer einfachen, ein-
zelnen Steigleitung je Ge-
bäude zu einem komple-
xen Netz mit zahlreichen 
Abgängen, Verzweigungen 
und Ringleitungen entwi-
ckelt.

∑  Viele  unterschiedliche 
Materialien (Metalle, 
Kunststoffe, Verbundroh-
re) und Verbindungstech-
niken (Schrauben, Löten, 

Dr. med. Thomas Kistemann*

In den letzten Jahrzehnten haben wir uns an einen sehr 

hohen Standard der Wasserbereitstellung und -nutzung 

in Gebäuden gewöhnt. Wie Strom und Wärme wollen wir 

Trinkwasser überall dort vorfinden, wo wir es wünschen. 

Die explosionsartige Entwicklung der Gebäudeinstallation 

birgt jedoch wasserhygienische Risiken, die lange Zeit 

wenig Beachtung fanden. Zu ihrer Vermeidung bedarf es 

einer sorgfältigen, auf regelmäßigen Schulungen fundierten 

Umsetzung der Empfehlungen in den einschlägigen techni-

schen Regelwerken. Fehler bei Planung, Errichtung und In-

betriebnahme von Großgebäudeinstallationen können hohe 

Folgekosten und Betriebsbeeinträchtigungen verursachen.

Hygienisch 
mikrobiologische 

 Risiken
von Großgebäude-Wasserinstallationen

*) Dr. med. Thomas Kistemann, 
stv. Direktor des Instituts für Hy-
giene und öffentliche Gesundheit 
der Universität Bonn

∂ Warmes Wasser zum Duschen – heute eine Selbstverständlichkeit in deut-
schen Haushalten.
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Kleben, Pressen) werden, 
teilweise nebeneinander, 
verwendet. 

∑  Zusätzlich beinhaltet 
eine moderne Hausinstal-
lation neben den starren 
Wasserleitungen zahlrei-
che Bauelemente wie z. B. 
Panzerschläuche, Ventile, 
Schieber, Filter, Dosierge-
räte, Rückflussverhinderer, 
Ausdehnungsgefäße, Spei-
cher, Druckerhöhungsanla-
gen sowie Mess- und Regel-
instrumente.

∑  Die Tendenz zum Tro-
ckenausbau führt dazu, 
dass Wasserleitungen in 
Schächten und Hohlräu-
men anstatt im Mauerwerk 
verlegt werden und damit 
den atmosphärischen Tem-
peraturschwankungen stär-
ker ausgesetzt sind.

∑  Zahlreiche neue Wasser-
verwendungen sind, teil-
weise auch in privaten 
Haushalten, neben die ur-
sprünglichen Nutzungen 
zum Trinken, Kochen, Ba-
den, Waschen und Put-
zen getreten. Dazu zählen 
u.a. Duschen, Whirlpools, 
Wasch- und Reinigungsau-
tomaten, Mundduschen, 
Luftbefeuchter, Klimaan-
lagen, Kaffee- und Espres-
somaschinen, gewerblich 
auch Getränkeautoma-
ten, Eismaschinen, Kühl-
anlagen u.v.m. Im medi-
zinischen Bereich ist u. a. 
an zahnärztliche Behand-
lungseinheiten, Ohrspül-
einheiten, endoskopische 
Einheiten und andere me-
dizintechnische Systeme zu 
denken.

∑  Der Anteil pflegebedürf-
tiger, alter oder immun-
geschwächter Menschen 
nimmt auch im häuslichen 
Umfeld aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung, 
des medizinischen Fort-
schritts und der tiefgreifen-
den Umgestaltung des Ge-
sundheitswesens kontinu-
ierlich zu. 

Neue Risiken
Die genannten Entwicklun-

gen können dazu beitragen, 
dass die mikrobielle Konta-
mination von Hausinstallati-
onen und das Auftreten was-
serbürtiger Infektionen be-
günstigt werden, wenn nicht 
entsprechende Schutzmaß-
nahmen getroffen werden: 
Komplexe Installationsnet-
ze mit vielen Stichleitungen, 
komplizierten Bauelementen 
und ungenügender Wärme-
isolierung können über Sta-
gnation, Erwärmung und Bio-
filmbildung zur Aufkeimung 
im Netz führen. Neue Anwen-
dungen erhöhen das Risiko 
u. a. durch Aerosolbildung, Er-
wärmung, Stagnation in en-
gen Schläuchen u.a.m. Und 
schließlich, ältere und infekt-
disponierte Personen sind in 
besonderer Weise durch was-
serassoziierte Krankheitserre-
ger gefährdet.

Insbesondere in Groß-
gebäuden wie Krankenhäu-
sern, Hotels und Freizeitzen-
tren treffen regelmäßig viele 
der genannten Faktoren zu-
sammen: komplexe Installa-
tionsnetze, hochspezielle Was-
seranwendungen und gefähr-
dete Nutzer. 

In Kaltwassersystemen 
kann Pseudomonas aerugi-
nosa geradezu als der Leit-
organismus der Kontaminati-
on mit fakultativ pathogenen 
Mikroorganismen bezeich-
net werden. Dieser klassische 
Wasserkeim befällt vorwie-
gend Menschen mit lokal oder 
allgemein geschwächter In-
fektabwehr. Die Übertragung 
erfolgt nicht über das Trin-
ken, sondern über Haut- und 
Schleimhautkontakt, über Ka-
theter und medizinisch-tech-
nische Geräte. Für die USA 
wurde geschätzt, dass jähr-
lich 1400 Menschen an einer 
im Krankenhaus erworbenen, 
wasserbedingten Lungenent-
zündung durch Pseudomonas 
aeruginosa sterben.

Erst die Etablierung von 
Warmwassersystemen hat Le-
gionellen die ökologische Ni-

sche geschaffen, in der sie 
zum Gesundheitsproblem 
werden konnten. Sie wurden 
erst vor knapp 30 Jahren ent-
deckt und vermehren sich be-
vorzugt bei Temperaturen von 
20 – 45 °C. Die Infektion er-
folgt über Aerosole, z. B. beim 
Duschen. Man schätzt, dass 
in Deutschland jährlich 8000 
Fälle der lebensbedrohlichen 
Legionärspneumonie auftre-
ten. Neben Krankenhäusern 
sind Hotels wichtige Infekti-
onsorte.

In den letzten Jahren ist 
bundesweit eine Reihe von 
Fällen bekannt geworden, bei 
denen neuerrichtete Hausin-
stallationen von oder inner-
halb von Großgebäuden mi-
krobiell kontaminiert waren 
und sich als schwer sanierbar 
erwiesen. Zur Entdeckung die-
ser Fälle hat möglicherweise 
beigetragen, dass seit Inkraft-
treten der neuen Trinkwasser-
verordnung im Jahr 2003 öf-
fentliche Hausinstallationen 
(in Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäusern, Gaststät-
ten, Hotels etc.) generell, also 
auch wenn keine Probleme 
bekannt werden, durch das 
zuständige Gesundheitsamt 
überwacht werden müssen 
(§  18 Nr. 1 TrinkwV). Explizit 
müssen die Anforderungen 

an die Beschaffenheit des 
Trinkwassers – so wie sie in 
der Trinkwasserverordnung 
formuliert sind – an der Ent-
nahmestelle erfüllt werden 
(§  8 Nr.1 TrinkwV).

Expertenhearings
Wegen der Häufung von 

Berichten über hygienisch-
mikrobiologische Probleme 
mit neuen Hausinstallati onen 
veranstaltete die Trinkwasser-
kommission des Umweltbun-
desamtes im März 2004 in 
Bonn eine Expertenanhörung 
zu dieser Thematik. Im März 
2005 richtete die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in 
Norwich (UK) ein internati-
onales Hearing zur gleichen 
Thematik aus; die Ergebnis-
se werden u. a. Eingang in 
die Revision der WHO Guide-
lines for Drinking Water Qua-
lity finden.

Als Ergebnis der Bonner 
Anhörung wurde festgestellt, 
dass die Verursachung einer 
dauerhaften mikrobiellen 
Kontamination eines Hausin-
stallationssystems offensicht-
lich ein multifaktorielles Ge-
schehen ist. Zu den relevan-
ten Risikofaktoren zählen
∑  Nicht sachgerechte Planung 

(z. B. Überdimensionierung, 
lange Stichleitungen),

∂ In medizinischen Einrichtungen wird Wasser in vielfältiger Weise verwendet, 
hier z. B. im Reinigungsautomaten einer OP-Abteilung zur Aufbereitung von 
Narkoseinstrumentarium.
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∑  Mangelhafte Installation 
(z. B. unsaubere Arbeiten),

∑  Nicht sachgerechte Dichtig-
keitsprüfung (z. B. mit Was-
ser und ohne unmittelbar 
anschließende Inbetrieb-
nahme),

∑  Nicht sachgerechte Inbe-
triebnahme (z. B. verzöger-
ter Nutzungsbeginn, leer-
stehende Gebäudeteile),

∑  Nicht bestimmungsge-
mäßer Betrieb (z. B. Tem-
peraturen über 20 °C im 
Kaltwasserbereich, Sta-
gnationsbereiche, Betriebs-
unterbrechungen).

Qualifikation notwendig
Was kann zur Vermeidung 

von Risiken getan werden? 
Das Bonner Expertenhea-
ring kam zu der Feststellung, 
dass die wichtigsten Regeln 
zur Prävention und Kontrol-
le mikrobieller Kontamina-
tionen in den existierenden 
einschlägigen technischen 
Regelwerken (DIN, VDI-Richt-

linien, DVGW-Arbeitsblätter, 
BHKS-Regeln, ZVSHK-Merk-
blätter) festgeschrieben sind. 
Entscheidend ist jedoch ihre 
konsequente Umsetzung in 
die Praxis! Einer angemesse-
nen und regelmäßigen Schu-
lung von Personen, die an 
Planung, Bau, Inbetriebnah-
me und Betrieb von Trinkwas-
serinstallationen, insbesonde-
re in Großgebäuden, beteiligt 
sind, wurde insofern eine be-
sonders große Bedeutung zu-
gemessen.

Fazit: Um auch zukünftig 
die Annehmlichkeiten mo-
dernster, aufwendiger und 
innovativer Wassernutzun-
gen ohne Angst vor Infekti-
onsrisiken genießen zu kön-
nen, muss der Hausinstal-
lation als dritter Säule des 
in Deutschland bewährten 
Multibarrieren-Konzeptes der 
Trinkwasserversorgung größ-
te Aufmerksamkeit zukom-
men. Die existierenden tech-
nischen Regeln müssen sorg-

fältig beachtet und umgesetzt 
werden und kontinuierlich an 
neue Technologien, Anwen-
dungen und damit mögliche 
hygienische Risiken ange-
passt werden. Neue Konzepte 
der Qualitätssicherung (Wa-

ter Safety Plans, WSP), deren 
Etablierung derzeit weltweit 
beginnt, sollten auch dazu 
genutzt werden, die Risiken 
in Hausinstallationen unter 
Kontrolle zu halten. ∂

∂ Ein Expertenhearing kam zu der Feststellung, dass die wichtigsten Regeln 
zur Prävention und Kontrolle mikrobieller Kontaminationen in den existieren-
den einschlägigen technischen Regelwerken festgeschrieben sind. Entschei-
dend ist jedoch ihre konsequente Umsetzung in die Praxis.
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Auch die DVGW-Arbeits-
blätter zur Verminde-

rung des Legionellenwachs-
tums W 551, W 552 und W 553 
sind zwar seit Jahren vor-
handen, werden aber immer 
noch nicht konsequent bei 
Planung, Ausführung und 
Betrieb angewendet bzw. be-
wusst, z. B. mit dem Argu-
ment der Energieeinsparung, 
ignoriert. Seitdem jedoch die 
neue Trinkwasserverordnung 
in Kraft ist und die Gesund-
heitsämter die Trinkwasser-
anlagen in öffentlichen Ge-
bäuden überwachen, werden 
bei der Entnahme von Was-
serproben immer häufiger zu 
hohe Grenzwerte für einzelne 
mikrobiologische Parameter 
festgestellt.

Die Aufwendungen für die 
Behebung dieser mikrobio-
logischen Kontaminationen 
können erheblich sein. Wird 
ein Verschulden dem Planer 
oder dem ausführenden Fach-

betrieb nachgewiesen, werden 
zudem meist Regressanforde-
rungen gestellt. Insbesonde-
re für Betreiber von Kranken-
häusern oder vergleichbaren 
anderen medizinischen Ein-
richtungen ergeben sich hie-
raus Konsequenzen bezüglich 
der hygienischen Anforde-
rungen an das Trinkwasser-
system.

Kontamination des 
Leitungswassers

Seit einiger Zeit wird nach 
Feststellung von bestimm-
ten Infektionskrankheiten in 
Krankenhäusern vielfach der 
Ursache auf den Grund ge-
gangen; häufig werden die 
Trinkwasser-Installationen 
als Infektionsquelle entdeckt. 
Aufgrund der seit einigen Jah-
ren verwendeten Feintypisie-
rungsverfahren ist die Ursa-
chenfindung für eine mikro-
bielle Kontamination deutlich 
verbessert worden. Mittels ge-
netischer Feintypisierungs-
verfahren konnte bei durch-
geführten Studien auf einer 
Normal- sowie Intensivstati-
on in einem Krankenhaus ge-

zeigt werden, dass 36 – 42 % 
der hier erworbenen Pseudo-
monas aeruginosa-Infekti-
onen (z. B. eitrige Wundent-
zündungen) bei Patienten der 
stationären Versorgung auf 
eine Kontamination des Lei-
tungswassers hauptsächlich 
über Entnahmearmaturen zu-
rückzuführen waren.

Wissenschaftler schätzen, 
dass beispielsweise in den 
USA jedes Jahr gut 1400 Men-
schen aufgrund von Kontami-
nationen aus dem Trinkwas-
sersystem versterben. Wie die 
Forscher beschreiben, erfolgt 
die Infektionsübertragung je-

doch nicht über den Genuss 
des kontaminierten Wassers, 
sondern über den Kontakt 
von Haut, Schleimhaut und 
Kathetereintrittsstellen oder 
indirekt über Kontamination 
medizinisch-technischer Ge-
räte, die mit erregerhaltigem 
Trinkwasser gespült wurden.

Es wird zudem nicht aus-
geschlossen, dass mit der Zu-
nahme infektionsempfängli-
cher Personen außerhalb von 
Risikobereichen wie Kranken-
häusern und Pflegeheimen 
eine Erkrankung grundsätz-
lich auch im häuslichen Um-
feld von Bedeutung ist.
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Franz-Josef Heinrichs*

Mit einer Gesundheitsgefährdung durch Biofilme, Pseudo-

monas aeruginosa oder gar mit den Ursachen für ein Legi-

onellenwachstum in Trinkwasser-Hausinstallationen musste 

sich bis vor ein paar Jahren kein Planer oder ausführender 

SHK-Fachbetrieb intensiver beschäftigen. Aus den beste-

henden technischen Regelwerken, wie z. B. der DIN 1988, 

waren zwar die Anforderungen wie Schutz des Trinkwas-

sers, Erhaltung der Trinkwassergüte oder Vermeidung von 

Stagnation bekannt, mit mikrobiologischen Fragen setzte 

man sich aber nur bei ganz speziellen Einzelprojekten 

auseinander.

Mikrobiologische 
Herausforderung

als Chance für das Handwerk

*) Franz-Josef Heinrichs, 
stv. Geschäftsführer Technik 
beim Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima, St. Augustin

∂ Legionellen in 
Amöben.

∂ Biofilm auf einem Armaturenanschlussschlauch.

∂ Pseudomonas aeruginosa.



Risikofaktoren für eine 
Kontamination

Als relevante Risikofakto-
ren für eine zum Teil lange 
Zeit persistierende bzw. eine 
wieder aufflammende Konta-
mination der Trinkwasserlei-
tung mit Pseudomonas aeru-
ginosa oder Legionellen kom-
men in Betracht:
∑  nicht sachgemäße Pla-

nung (Überdimensionie-
rung, lange Stichlei-

tungen, unzureichende 
Dämmmaßnahmen),

∑  Verwendung ungeeigne-
ter (Rohr)Materialien und 
Bauteile, 

∑  nicht bestimmungsgemä-
ßer Betrieb:
∑  erhöhte Temperatur im 

Kaltwasserbereich von 
� 20 °C,

∑  zu niedrige Temperatur 
im Warmwassersystem 
� als 55 °C,

∑  nicht regelmäßig genutzte 
Leitungsteile mit stagnie-
rendem Wasser,

∑  werkstoff- und betriebssei-
tig begünstigte Biofilmbil-
dung,

∑  nicht fachgerechtes Spülen 
und Desinfizieren, 

∑  mangelhafte Installation 
und Inbetriebnahme.

Überwachungs-, 
Verkehrssicherungspflichten

Die Gesundheitsämter ha-
ben nach § 18 der Trinkwas-
serverordnung eine Überwa-
chungspflicht für Trinkwasser-
Installationen in öffentlichen 
Gebäuden. Die Überwachung 
erfolgt durch zertifizierte La-
bore nach den in der Verord-
nung bezeichneten Probe-
nahme- und Untersuchungs-
verfahren. Der periodischen 
Untersuchung unterliegt auch 
die Untersuchung auf Legi-
onellen in zentralen Erwär-
mungsanlagen der Hausin-
stallation, aus denen Wasser 
für die Öffentlichkeit bereitge-
stellt wird. Wenn dem Gesund-
heitsamt Beanstandungen 
anderer Trinkwasser-Instal-
lationen wie z. B. in Wohn-

häusern oder Gewerbe- und 
Industriegebäuden bekannt 
werden, können auch diese in 
die Überwachung und Unter-
suchung einbezogen werden. 

Allgemeine Betreiberpflichten
Die Pflichten für den Be-

treiber ergeben sich aus den 
Technischen Regeln (Trink-
wasserverordnung, DIN 1988 
...) sowie aus dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch. Verkehrssi-
cherungspflichten nach § 823 
BGB etwa verpflichten Betrei-
ber dazu, Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der Betriebs-
sicherheit und der „Funktions-
fähigkeit der in ihren Gebäu-
den enthaltenen „haustech-
nischen Anlagen“ zu treffen. 
Außerdem gibt es eine miet-
vertragliche Haftung gemäß 
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∂ Kupferrohrinstallation.

∂ Betreiberpflichten nach der Trinkwasserverordnung.

∂ Trinkwasserverteiler: Stagnation und fehlende Dämmung.



§ 536a Abs. 1 BGB, z. B. wenn 
die falsche Werkstoffwahl ge-
troffen wurde und ein erhöh-
ter Metallionengrenzwert fest-
gestellt wird. Der Mieter kann 
zudem eine Haftung geltend 
machen für
∑  Unnutzbarkeit der Räume,
∑  Sachschäden sowie
∑  Körper- und Gesundheits-

schäden.

Die Beweispflicht für den 
Mangel und den Ursachen-
zusammenhang für einen Er-
satzanspruch hat allerdings 
der Mieter.

In den Technischen Re-
geln heißt es allgemein, 
dass bei Neuerrichtungen 
oder Instandhaltungen aus-
schließlich Werkstoffe und 
Materi alien verwendet wer-
den dürfen, die keine Stof-
fe in Konzentrationen abge-
ben, die 
∑  höher sind als nach den 

anerkannten Regeln der 
Technik vermeidbar,

∑  den Schutz der menschli-
chen Gesundheit unmit-
telbar oder mittelbar min-
dern oder

∑  den Geruch oder den Ge-
schmack des Wasser ver-
ändern.

Vermieter in der Haftung
Vermieter, Geschäftsfüh-

rer oder Vorstände von Woh-
nungsbaugesellschaften ob-
liegen die Überwachungs- 
und Handlungspflichten. 
Eine Übertragung der Pflich-
ten durch einen Vertrag an 
Dritte (z. B. SHK-Fachbetrie-

be) ist aber zulässig. Die Ver-
antwortlichen haften in die-
sem Fall für die sorgfältige 
Auswahl, Anleitung, Infor-
mation und Überwachung 
dieser beauftragten Personen 
oder Firmen. Diese müssen 
persönlich und fachlich ge-
eignet sein. Maßgeblich für 
die Ausgestaltung und Kon-
kretisierung der Kontroll- und 
Überwachungspflicht sind die 
anerkannten Regeln der Tech-
nik, z. B. DIN 1988.

Bei Verstoß gegen die an-
erkannten Regeln der Tech-
nik ist im Schadensfall von 
einer Verletzung der Sorg-
faltspflichten auszugehen. 
Das kann dann zu einer Be-
weislastumkehr zuungunsten 
des Vermieters oder der Woh-
nungsbaugesellschaft führen, 
beispielsweise wenn Inspek-
tionsmaßnahmen oder -zeit-
räume nicht eingehalten wer-
den.

Betreiberpflichten nach der 
AVBWasserV

Auch nach der Verord-
nung über Allgemeine Be-
dingungen für die Versor-
gung mit Wasser hat der Be-
treiber Pflichten gegenüber 
dem Wasserversorgungsun-
ternehmen. Die Pflichten sind 
in § 12 und § 15 hinsichtlich ei-
ner ordnungsgemäßen Errich-
tung und Unterhaltung sowie 
eines störungsfreien Betriebs 
geregelt:

§ 12 Kundenanlage: „Für die 

ordnungsgemäße Errichtung, Er-

weiterung, Änderung und Unter-

haltung der Anlage hinter dem 

Hausanschluss mit Ausnahme 

der Messeinrichtungen des Was-

serversorgungsunternehmens ist 

der Anschlussnehmer verant-

wortlich. Hat er die Anlage oder 

Anlagenteile einem Dritten ver-

mietet oder sonst zur Benutzung 

überlassen, so ist er neben die-

sem verantwortlich.“

§ 15 Betrieb, Erweiterung 
und Änderung von Kunden-
anlagen und Verbrauchsein-
richtungen;

Mitteilungspflichten: „An-

lage und Verbrauchseinrichtun-

gen sind so zu betreiben, dass 

Störungen anderer Kunden, stö-

rende Rückwirkungen auf Ein-

richtungen des Wasserversor-

gungsunternehmens oder Drit-

ter oder Rückwirkungen auf die 

Güte des Trinkwassers ausge-

schlossen sind.“

Anforderungen aus 
technischen Regelwerken

Damit die Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung 
eingehalten werden, nimmt 
die europäische Norm DIN EN 
806-1 Technische Regeln für 
Trinkwasser-Installationen – 
Allgemeines – alle Beteilig-
ten in die Pflicht. Dort heißt 
es unter anderem:
∑  Die Planung ist von fachkun-

digen und qualifi zierten Per-

sonen mit Kenntnis der Regeln 

und der Sicherheitsanforde-

rungen durchzuführen. 

∑  Errichtungs-, Änderungs- 

und Installationsarbeiten 

sind durch fachkundige In-

stallateure nach national be-

stehenden Vorschriften aus-

zuführen.

∑  Wasserversorger haben An-

gaben über Versorgungs-

druck, Wasserangebot sowie 

eine Trinkwasseranalyse zur 

Verfügung zu stellen.

∑  Betreiber sind für die Sicher-

stellung des Betriebs verant-

wortlich und müssen über die 

notwendigen Informationen 

verfügen.

Chance für das Handwerk
Da den Betreibern von 

Trinkwasseranlagen in der 
Regel die technischen Kompe-
tenz fehlt, werden SHK-Fach-
betriebe als Erfüllungsgehil-
fen beauftragt. Sie müssen 
die gesetzlichen Anforderun-
gen und technischen Regeln 
durch Beratung, Planung, 
Ausführung, Wartung und In-
standsetzung einhalten. Um 
das Handwerk bei dieser an-
spruchsvollen Aufgabe zu un-
terstützen, hat der Zentralver-
band Sanitär Heizung Klima 

∂ Warmwasser- und Zirkulationstemperaturen im unzulässigen Bereich.
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∂ Schlauchleitung, außer als 
Armaturenanschluss nicht zulässig.



(ZVSHK) verschiedene Quali-
fizierungs- und Marketingpa-
kete entwickelt. 

Eine Marketingaktion ist 
der Trinkwassercheck. Er be-
zieht sich auf die Überprü-
fung der Trinkwasser-Instal-
lationen. Der SHK-Innungs-
fachbetrieb stellt anhand 
einer Checkliste fest, ob die 
vorhandene Trinkwasseran-
lage den aktuellen Anforde-
rungen der Trinkwasserver-
ordnung sowie den hygieni-
schen und gesundheitlichen 
anerkannten technischen 
Regeln entspricht. Mit abge-
stimmten Werbemateriali-
en, Musterbriefen für die An-
sprache verschiedener Ziel-
gruppen, mit Arbeitshilfen 
in Form einer Checkliste und 
einer Argumentationshilfe 
ausgestattet, kann der Betrieb 
diese Dienstleistungen seinen 
Kunden anbieten.

Der ZVSHK wird durch 
Pressearbeit das Thema Trink-
wassercheck als Angebot des 
SHK-Handwerks bundesweit 
thematisieren. Um bei End-

kundenanfragen die Adres-
sen der Betriebe weiterge-
ben zu können, werden ein 
Callcenter und das Inter-
net eingebunden. Aus die-
sem Grund gehört zum Pa-
ket Trinkwassercheck auch 
eine Listung des teilnehmen-
den Betriebs beim Callcen-
ter und auf der Internet-Seite 
www.wasserwaermeluft.de 
unter der Kategorie „Trink-
wassercheck“.

SHK-Innungsbetriebe ha-
ben die Möglichkeit, sich an 
der Aktion zu beteiligen, in-
dem sie sich bei ihrem Fach-
verband dafür anmelden. 
Partnerbetriebe erhalten:
∑  100 Folder „Trinkwasser-

check“,
∑  1 Block mit 25 Durchschrei-

beblättern der mehrseiti-
gen Checkliste „Trinkwas-
sercheck“ zur Durchfüh-
rung der Arbeiten,

∑  25 Prüfsiegel,
∑  Musterbriefe für unter-

schiedliche Kundengrup-
pen,

∑  eine Argumentationshilfe 
für den Betrieb.

Fachbetrieb für Hygiene und 
Schutz des Trinkwassers

Ergänzend zur Marketing-
aktion Trinkwassercheck wur-
de eine Weiterbildungsmaß-
nahme mit dem Abschluss 
„Fachkraft für Hygiene und 
Schutz des Trinkwassers“ ent-
wickelt. Ziel der Schulungs-
maßnahme ist es, den Inha-
ber des Zertifikats auf den ak-
tuellen Stand der geltenden 
Verordnungen und techni-
schen Regeln zu bringen. Der 
Fachbetrieb kann mit dieser 
Qualifikation nachweisen, 
Planung, Ausführung und In-
standhaltung von Trinkwas-
ser-Installationen im Hinblick 
auf Gesundheit, Hygiene, Si-
cherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit durchzuführen.

Die Schulung besteht aus 
einem technischen Teil und 
einem Modul „Umgang mit 
dem Kunden“ und wird de-
zentral in der Regie der Lan-
desverbände angeboten und 
durchgeführt. 

Technische Regelwerke des 
Zentralverbands

Der Zentralverband hat 
seine Regelwerke aufgrund 
zunehmend mikrobiologi-
scher Belastungen in Trink-
wasser-Installationen geän-
dert. Davon sind auch Vorga-
ben der DIN 1988-2 „Planung 
und Ausführung“ aus dem 
Jahr 1988 betroffen. Abschnitt 
11.1 „Füllen und Prüfen der Lei-
tungsanlagen“ sieht vor, dass 
fertig gestellte Leitungen einer 
Dichtheitsprüfung unterzo-
gen werden, bevor diese ver-
deckt werden. Als Prüfmittel 
sieht die Norm ausschließlich 
filtriertes Wasser vor. Aus hy-
gienischen Gründen ist eine 
solche ausschließlich Vorga-
be einer Dichtheitsprüfung 
mit Wasser nicht mehr zeit-
gemäß, weil davon ausge-
gangen werden kann, dass 
lange Verweilzeiten von sta-
gnierendem Wasser vom Zeit-
punkt der Dichtheitsprüfung 
bis zur Inbetriebnahme hygi-
enische Belastungen auslö-
sen können, die im Nachhi-
nein nur noch mit hohem 
Aufwand mittels Spülungen 
oder Desinfektionen wieder 
in einen hygienisch einwand-
freien Zustand zu bekommen 
sind. Diese Erkenntnisse ha-
ben dazu geführt, dass Hygi-
eniker die Forderung gestellt 
haben, dass nur noch Dicht-
heitsprüfungen mit Druckluft 
oder Inertgasen durchgeführt 
werden sollen.

Dichtheitsprüfungen mit 
Wasser sollten nur noch in 
Ausnahmefällen angewendet 
werden, z. B. dann, wenn:
∑  der Zeitraum von der Dicht-

heitsprüfung bis zur Inbe-
triebnahme kurz ist,

∑  sichergestellt ist, dass der 
Hausanschluss gespült und 
für den Anschluss und Be-
trieb freigegeben wurde oder 
der Bauwasseranschluss für 
die Befüllung aus hygieni-
scher Sicht geeignet ist,

∑  die Befüllung des Leitungs-
systems über hygienisch 
einwandfreie Komponen-
ten erfolgt,
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∑  von der Dichtheitsprüfung 
bis zur Inbetriebnahme die 
Anlage vollgefüllt bleibt 
und eine Teilbefüllung ver-
mieden werden kann,

∑  bei längeren Zeiträumen 
zwischen Dichtheitsprüfung 
und Inbetriebnahme regel-
mäßige Spülungen erfolgen 
oder dem Füllwasser Desin-
fektionsmittel (z. B. Chlordi-
oxid) zugegeben wird.

Aufgrund der Praxiserfah-
rungen mit dem ZV-Merkblatt 
„Durchführung einer Druck-
prüfung mit Druckluft oder 
inerten Gasen“ aus dem Jahr 
1995 wurde unter Beteiligung 
von Hygienikern und Herstel-
lern von Rohrsystemen das 
neue ZV-Merkblatt „Dicht-
heitsprüfungen mit Druck-
luft, Inertgasen und Was-
ser für Trinkwasser-Installati-
onen“ erarbeitet. War in der 
Ausgabe von 1995 noch die 
Vorgabe enthalten, dass vor 
Inbetriebnahme nochmals 
eine Druckprüfung mit Was-
ser mittels eines Drucks von 15 
bar aufzubringen ist, konnte 
in dem neuen Merkblatt auf 
diese Vorgabe aufgrund von 
Praxis erfahrungen verzich-
tet werden. Die Druckprü-
fung mit Druckluft oder iner-
ten Gasen ist somit eine volle 
Alternative zu der Wasserprü-
fung.

Spülen, Desinfizieren und 
Inbetriebnahme

Auch die Vorgabe der DIN 
1988-2, Abschnitt 11.2 „Spülen 
der Leitungsanlagen“, dass 
das Spülen so früh wie mög-
lich nach der Verlegung der 
Leitungen und im Anschluss 
an die Druckprüfung erfol-
gen muss, ist nicht mehr zeit-
gemäß. Der Grundsatz der 
Vermeidung von langen Sta-
gnationszeiten von Wasser in 
Leitungsanlagen muss beim 
Spülen genauso betrachtet 
werden wie bei Dichtheits-
prüfungen.

In dem neuen ZV-Merkblatt 
„Spülen, Desinfizieren und In-
betriebnahme von Trinkwas-

ser-Installationen“ sind die 
neuen technischen Regeln 
und Durchführungshinweise 
für eine hygienisch einwand-
freie Ausführung von Trink-
wasseranlagen beschrieben. 
Beide ZV-Merkblätter „Dicht-
heitsprüfungen“ und „Spü-
len, Desinfizieren und Inbe-
triebnahme“ sind in der DIN 
1988-8 „Korrosion und Stein-
bildung“ vom Dezember 2004 
als anzuwendende technische 
Regel benannt.

Zusammenfassung
Mikrobiologische und sons-

tige hygienischen Beeinträch-
tigungen werden zukünftig 
aufgrund der Überwachungs-
pflichten der Gesundheitsäm-
ter häufiger festgestellt und 
werden deshalb eine noch 
größere Bedeutung erhalten 
als bisher. Ebenso stehen die 
gesetzlichen Anforderungen 
aus dem Bürgerlichen Gesetz-
buch hinsichtlich der Sorg-
faltspflichten für einen siche-
ren Betrieb von haustechni-
schen Anlagen, insbesondere 
für die Betreiber von öffentli-
chen Gebäuden, immer mehr 
im Mittelpunkt. Das Hand-
werskzeug für Planer und 
ausführende SHK-Betriebe zur 
Vermeidung solcher hygieni-
scher  Beeinträchtigungen ist 
in Form von technischen Re-
gelwerken und geprüften Ma-
terialien vorhanden. Eben-
so liegen vorbereitete Mar-
keting-Konzepte wie z. B. der 
Trinkwasser-Check oder die 
Qualifizierungsmaßnah-
me „Fachbetrieb für Hygiene 
und Sicherheit“ für Mitglieds-
unternehmen der SHK-Orga-
nisation vor. Mit diesen Maß-
nahmepaketen kann eine 
effiziente Beratung und Auf-
klärung der Betreiber über die 
von Verordnungsseite vorge-
gebenen Verpflichtungen er-
folgen. Die Chance für das 
SHK-Handwerk, sich für die 
Hygiene in der Trinkwasser-
Installation zu profilieren, ist 
vorhanden. ∂
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Nach DIN 1988 müssen alle 
Anlagenteile einer Instal-

lation so beschaffen sein, dass 
das Trinkwasser in seiner Le-
bensmittelqualität nicht un-
zulässig beeinträchtigt wird. 
Trinkwasser unterliegt in je-
dem Fall – unabhängig von 
den verwendeten Werkstoffen 
– bei Stagnation chemischen, 
physikalischen und mikrobi-
ellen Änderungen, die ent-
weder werkstoffbedingt und/
oder von den Betriebsgewohn-
heiten beeinflusst werden. So 
sind etwa Mikroorganismen 
in jedem Trinkwasser vorhan-
den – das Wasser lebt. Die ein-
zelnen Spezies vermehren sich 
in Abhängigkeit der Stagnati-
onsdauer, der Temperatur so-
wie einem möglichen zur Ver-
fügung stehenden Nahrungs-
angebot, und das auf jedem 
Werkstoff. 

Es ist also ein Trugschluss 
anzunehmen, dass allein 
mit der Berücksichtigung des 
Einsatzes von Bauteilen aus 
(DVGW-)zertifizierten Werk-
stoffen alle Vorgaben der 

TrinkwV erfüllt werden, und 
dass am Zapfhahn einer 
Hausinstallation „unter al-
len Bedingungen“ hygienisch 
einwandfreies Trinkwasser zur 
Verfügung steht. 

Anforderungen an die 
 Fachplanung von Trinkwasser-
Installationen

Vor diesem Hintergrund 
muss der Fachplaner bzw. der 
Installateur bei der Planung 
von Trinkwasser-Installati-
onen eine Vielzahl von Kri-
terien berücksichtigen, die in 
den anerkannten Regeln der 
Technik verankert sind (siehe 
Tabelle 1). 

Werkstoffauswahl
Der Werkstoffauswahl für 

eine Trinkwasser-Installation 
kommt eine besondere Be-
deutung zu. Nachteilige Ver-
änderungen der Wasserbe-
schaffenheit im Hinblick auf 
den Einfluss von Installations-
werkstoffen sind u. a. über die 
Trinkwasserverordnung defi-
niert. In dieser hat der Ge-
setzgeber aus hygienischen, 
gesundheitlichen, geruchli-
chen und geschmacklichen 
Gründen für die verschie-
densten Werkstoffe einzuhal-

tende Werte festgelegt. Ergän-
zend sind neben der TrinkwV 
auch die DIN 50 930 mit der 
Beschreibung von Einsatz-
bereichen für Werkstoffe im 
Trinkwasserbereich und die 
KTW-Empfehlungen bzw. das 
DVGW-Arbeitsblatt W 270 mit 
der Beschreibung von Anfor-
derungen an Kunststoffen he-
ranzuziehen.

Werkstoffe, Bauteile und 
Apparate für die Trinkwas-
ser-Installation müssen ent-
sprechend DIN 1988 Teil 7, im 
Rahmen der Bauproduktricht-
linie und – soweit verfügbar 
– auch in Übereinstimmung 
mit europäischen harmoni-
sierten Normen und euro-
päischen technischen Zulas-
sungen (ETA) gekennzeich-
net sein. Liegen die beiden 
letztgenannten nicht vor, so 
müssen die Kennzeichnun-
gen den nationalen Normen 
oder dem DVGW-Regelwerk 
entsprechen.

Für den Einsatz geeignet 
sind Bauteile wie z. B. Rohre 
und/oder Verbinder aus
–  innenverzinntem Kupfer 1
–  Kupfer 1

–  Kupferlegierungen 1

–  nicht rostendem Stahl 1

–  Kunststoff 1

Die Auflistung enthält für 
jeden Werkstoff eine Fußno-
te. Die bedeutet, dass zwar 
Bauteile aus verschiedensten 
Werkstoffen zum Einsatz ge-
eignet sind, jedoch bei jedem 
Werkstoff anwendungsbe-
dingte Hinweise unterschied-
lichster Art – von den Normen 
bis hin zu den Herstelleranga-
ben – zu berücksichtigen sind. 
Beispielsweise weisen einige 
Kunststoffrohrhersteller in 
ihren Produktinformationen 
darauf hin, dass die Gewähr-
leistung entfällt, wenn der 
Chlorgehalt im Wasser mehr 
als 0,1 mg/L beträgt. Bei Kup-
fer bedeutet die Fußnote, dass 
Rohre und Fittings aus Kup-
fer bzw. Kupferlegierungen für 
Trinkwasser verwendet wer-
den können, wenn der
–  pH-Wert 7,4 oder höher ist 

oder 
–  bei pH-Werten zwischen pH 

7,0 und pH 7,4 der TOC-Wert 
1,5 mg/L (g/m3) nicht über-
schreitet.

Trinkwasser – Lebensmittel Nr. 1.
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Trinkwasser-Installationen:

Planung, Bau und 
Betrieb unter 
hygienischen 
Gesichtspunkten
Bernd Winkler*

Jeder weiß, dass ohne Wasser praktisch kein Leben, jedoch 

gesundes Leben nur mit sauberem Trinkwasser möglich 

ist. Trinkwasser ist ein Lebensmittel und unterliegt deshalb 

höchsten Qualitätsanforderungen. Vor diesem Hintergrund 

*)  Bernd Winkler, Initiative 
Kupfer, Düsseldorf

1)  DIN 50 930 T.6, DIN 1988 T.7, 
twin-Werkstoffe in der Trink-
wasser-Installation, Hersteller-
angaben

kommt der Planung und dem Bau von Trinkwasseranlagen 

eine große Bedeutung zu. Aber auch der Betrieb einer 

Anlage hat einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des 

Wassers, wie der Autor nachfolgend erläutert.



Erläuterung: 
TOC = Gesamt-
menge an orga-
nischem Koh-
lenstoff

Um Planern 
und Installateuren 
die erforderliche 
Sicherheit für den 
Werkstoff einsatz zu 
geben, bieten das 
Deutsche Kupferin-
stitut und die Rohr- 
und Fittinghersteller 
den Service an, aktu-
elle Wasseranalysen 
zu bewerten. Die Erfah-
rung der vergangenen 
Jahre zeigt, dass blankes 
Kupferrohr in rund 95 % 
der deutschen Trinkwäs-
ser einsetzbar ist. Innen-
verzinnte Kupferrohre dürfen 
sogar im gesamten Bundesge-
biet und bei allen Wasserqua-
litäten eingesetzt werden.

Inbetriebnahme und Betrieb
Neben der Werkstoffaus-

wahl ist auf die Inbetriebnah-
me und die Betriebsbedingun-
gen ein großes Augenmerk 
zu richten. Dieses besonders 
bei längeren Stagnations-
zeiten. Stagnation in einer 
Hausin stallation wird es im-
mer geben. Bei mehrstündi-
ger Stagnationszeit kann die 
Trinkwasserqualität schon be-
einträchtigt sein, sodass nicht 
alle an das Trinkwasser ge-
stellten Anforderungen er-
füllt werden. Daher wird aus 

� Tabelle 1: Planungsaufgaben.

Wesentliche Planeraufgaben Regelwerke und andere Hinweise

Werkstoffauswahl DIN 50930, DIN 1988-7, Herstellerangaben

Korrosion DIN 50930, DIN EN 12502, DIN 1988-7

Hygiene KTW/DVGW-W 270, DIN 1988-7, 
DIN 50930-6, VDI 6023

Dimensionierung DIN 1988-3

Bemessung der Zirkulationsleitung DIN 1988-3, DVGW-W 553

Ausschreibung VOB, Herstellerangaben

Schallschutz DIN 4109

Brandschutz DIN 4102

Legionellenvorsorge DVGW-W 551, DVGW-W 553

Trinkwasserqualität TrinkwV, DVGW-W 216, DIN 2000

� Die 
20-seitige Broschüre „Trinkwasser 
und Rohrwerkstoffe“ der Initiative 
Kupfer enthält unter anderem ein 
Inbetriebnahme- und Einweisungspro-
tokoll für die Trinkwasseranlage. 
Broschüre und Formular können unter 
www.kupfer.de/Praxistipps 
he runtergeladen werden.

Grün-
den der Vorsor-

ge – unabhängig vom 
verwendeten Werkstoff 
– empfohlen, Wasser, 
das längere Zeit (z. B. 
über Nacht) in der Trinkwas-
ser-Hausin stallation gestan-
den hat, nicht zur Bereitung 
von Nahrung zu verwenden.

Grundsätzlich sind bei der 
Planung einer Trinkwasser-
Installation die DIN 1988 so-
wie die VDI-Richtlinie 6023 
zu beachten. Letztere bezieht 
sich auf DIN 1988 und erläu-
tert anlagenspezifische Maß-
nahmen für Großanlagen 
wie Krankenhäuser. Der Pla-
ner hat demnach eine bestim-
mungsgemäße Betriebsweise 
der Trinkwasser-Installation 
zu berücksichtigen. Der Teil 

7 der DIN 1988 – Vermeidung 
von Korrosionsschäden und 
Steinbildung – ist im Dezem-
ber 2004 in völlig überarbeite-
ter Form neu erschienen und 
gibt mit Fokus auf die Hygi ene 
deutliche Hinweise zur Pla-
nung, Inbetriebnahme und 
Betrieb von Trinkwasser-In-
stallationen. So wird dort un-
ter Pkt. 4.1 klargestellt, dass die 
Anlagenplanung die Aufga-
be eines Planers ist, während 
die Ausführung dem Installa-
tionsunternehmen unterliegt. 
Planung und Ausführung ha-
ben auch die Fragen des Kor-
rosionsschutzes und der Stein-
bildung zu berücksichtigen. 
Dazu gehören u. a.
–  Auswahl der Werkstoffe, 

Bauteile und Apparate;
–  Berücksichtigung der korro-

sionsbedingten Veränderun-
gen der Trinkwasserbeschaf-
fenheit;

–  Ausführung der Installati-
on;

–  Berücksichtigung der zu er-
wartenden Betriebsbedin-
gungen.

Der Punkt „zu erwartende 
Betriebsbedingungen“ ent-
hält eine weitere Informati-
on, die besagt, dass es Aufga-
be des Planers ist, zu prüfen, 
ob und welche Wasserbe-
handlungsmaßnahmen er-
forderlich sind, getrennt für 
kaltes und erwärmtes Trink-
wasser, unter Berücksichti-
gung der eingeplanten bzw. 
einzubauenden Werkstoffe. 
Diese Ausführung wird aller-
dings relativiert durch Pkt. 4.6 
„Behandlung von Trinkwas-
ser zur Vermeidung von Kor-
rosionsschäden“. Dort steht, 
dass Werkstoffe für neue 
Trinkwasser-Installationen 
so ausgewählt sein müssen, 
dass Korrosionsschutzmaß-
nahmen durch Trinkwasser-
behandlung nicht erforder-
lich sind.

Diese Aussage in der Norm 
ist von grundlegender Bedeu-
tung, weil erstmalig so klar 
gefordert wird, dass Werkstoff 
und Wasserbeschaffenheit 
schon beim Bau einer Trink-
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Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers:

Die Einweisung für den Betrieb der Anlage und Apparate ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen und

vorhandenen Bedienungs- und Wartungsunterlagen gemäß vorab genannter Aufstellung sowie das nachfolgende

Merkblatt wurden ausgehändigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Planung und Ausführung

der Installation nur dann Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit an allen Entnahmestellen vorliegen

kann, wenn regelmäßig ein vollständiger Wasseraustausch in allen Bereichen der Installation gewährleistet ist.

(Ort) (Datum)

(Auftraggeber bzw. Vertreter) (Auftragnehmer bzw. Vertreter)

2

1

Bauvorhaben:

Datum:

Auftraggeber vertreten durch:Auftragnehmer vertreten durch:
In Anwesenheit der oben erwähnten Personen wurden diese in den Gebrauch der folgenden Anlagenteile

eingewiesen und diese in Betrieb genommen:Nr. Anlagenteil, Apparat

1)

Bemerkung 2)

1 Hausanschluss 

c

2 Hauptabsperrarmatur 

c

3 Rückflussverhinderer 

c

4 Rohrtrenner 

c

5 Filter

c

6 Druckminderanlage 

c

7 Verteilerleitungen 

c

8 Steigleitungen / Absperrarmaturen 

c

9 Stockwerksleitungen / Absperrarmaturen 

c

10 Steigleitungs-Rohrbelüfter / Tropfwasserleitung 
c

11 Sammelsicherungen / Tropfwasserleitung 
c

12 Entnahmestellen mit Einzelsicherung 

c

13 Warmwasserbereitung / Trinkwassererwärmer 
c

14 Sicherheitsventile / Abblaseleitungen 

c

15 Zirkulationsleitung / Zirkulationspumpe 

c

16 Dosieranlage 

c

17 Enthärtungsanlage 

c

18 Druckerhöhungsanlage

c

19 Feuerlösch- und Brandschutzanlagen 

c

20 Schwimmbadeinlauf 

c

21 Entnahmearmaturen 

c

22 Verbrauchseinrichtungen 

c

23 Trinkwasserbehälter

c

24

c

25

c

26

c

1) durchgeführte Einweisung und Inbetriebnahme abhaken 2) für nicht vorhandene Anlagenteile n. v. eintragen

INBETRIEBNAHME- UND EINWEISUNGSPROTOKOLL 

FÜR DIE TRINKWASSERANLAGE

Trinkwasser und Rohrwerkstoffe



wasseranlage aufeinander 
abzustimmen sind. Eine häu-
fige Praxis bei Bauvorhaben 
„eben mal schnell zum Korro-
sionsschutz“ direkt nach dem 
Wasserzähler eine Wasserbe-
handlungsanlage zu instal-
lieren, ist somit nicht mehr 
zulässig. Die Norm lässt den 
Einbau von Wasserbehand-
lungsgeräten z. B. zum Stein-
schutz grundsätzlich zu, aller-
dings nicht für das gesamte 
Rohrnetz, sondern nur für ein 
zu schützendes Bauteil.

Im weiteren Verlauf dieser 
Norm werden dann unter Pkt. 
4.4 „Betriebsbedingungen“ 
Hinweise zur Sicherstellung 
einer einwandfreien Wasser-
qualität gegeben. Dort heißt 
es (Auszug): 
–  Dimensionierung und Lei-

tungsführung haben so zu 
erfolgen, dass bei bestim-
mungsgemäßem Betrieb 
Wasserwechsel begünstigt 
wird.

–  Die Bemessung der Leitun-
gen für erwärmtes Wasser 
hat nach DIN 1988 Teil 3, 
und für Zirkulationsleitun-
gen nach DVGW W 553 zu 
erfolgen.

Die Inbetriebnahme einer 
Trinkwasser-Installation wird 
ebenfalls in der Norm behan-
delt. Unter Pkt. 4.8 wird aus-
geführt, dass Hausanschluss-
leitungen nach DVGW W 404 
vor dem Einbau des Wasser-
zählers nach DVGW W 291 zu 
spülen sind. Vor der Inbetrieb-
nahme einer Trinkwasser-In-
stallation sind weitere folgen-
de Schritte durchzuführen:
–  Filter nach DIN EN 13 443-1 

einbauen;
–  ordnungsgemäßes Ver-

schließen der Anschlüsse 
und Überprüfen der Leitun-
gen (siehe DIN 1988-2);

–  gegebenenfalls Demonta-
ge von empfindlichen und 
Regel- oder Sanitärarmatu-
ren;

–  Erstbefüllung der Leitung 
mit filtriertem Trinkwas-
ser und vollständige Entlüf-
tung;

–  Dichtheitsprüfung nach 
DIN 1988-2 mit einem Prüf-
druck, der dem 1,5fachen 
des zulässigen Betriebsdru-
ckes entspricht;

–  Spülung der Rohrleitungen 
nach DIN 1988-2 bzw. unter 
Berücksichtigung der Krite-
rien des ZVSHK-Merkblat-

tes „Hinweise zur Durchfüh-
rung von Spülverfahren für 
Trinkwasser-Installationen“ 
unmittelbar nach der Dicht-
heitsprüfung;

–  Inbetriebnahme.

Sind zwischen Spülung 
und Inbetriebnahme längere 
Stillstandszeiten zu erwarten, 
so ist die Anlage in vollstän-
dig befülltem Zustand zu be-
lassen. Bei der Inbetriebnah-
me ist für den Austausch des 
Stagnationswassers zu sor-
gen. Wenn aus technischen 
Gründen (z. B. wegen Frost-
gefahr) die Trinkwasseranla-
ge oder Teile derselben nach 
Dichtheitsprüfung und Spü-
lung nicht in vollständig ge-
fülltem Zustand verbleiben 
können, so ist die Erstbefül-
lung zu unterlassen und eine 
trockene Dichtheitsprüfung 
durchzuführen. Die Prüfung 
ist mit ölfreier Luft oder in-
ertem Gas (z. B. Stickstoff) 
nach dem ZVSHK-Merkblatt 
„Durchführung einer Druck-
prüfung mit Druckluft oder 
inerten Gasen für Trinkwas-
ser-Installationen nach DIN 
1988 (TRWI)“ durchzuführen.

Mit der Behandlung des 
Punktes über die Einhaltung 
der Betriebsbedingungen wei-
sen DIN 1988 Teil 7 und VDI 
6023 auf maßgebliche hygi-
enerelevante Einflüsse wie 
folgt hin: „Durch nicht be-
stimmungsgemäßen Betrieb, 
z. B. wenn eine Trinkwasser-
anlage nicht ständig betrie-
ben wird oder nicht ausrei-
chend durchflossen wird, 
kann es zur Beeinträchtigung 
der Trinkwasserqualität kom-
men.“ Dies zeigt erneut, dass 
die Berücksichtigung von Hy-
gieneaspekten bei Planung 
und Betrieb einer Trinkwas-
ser-Installation von hoher 
Bedeutung sind und unter-
streicht letztendlich, dass die 
Trinkwasserqualität in einer 
Hausinstallation nur dann si-
chergestellt ist, wenn ein re-
gelmäßiger Wasserwechsel 
gegeben ist.

Daneben ist jedoch auch 
sicherzustellen, dass sowohl 
die Kaltwasserleitung nicht 
über Gebühr erwärmt und 
die Warmwasserleitung ge-
gen Abkühlung geschützt 
wird. Dies bedeutet für den 
Kaltwasserbereich, dass durch 
die Leitungsführung, -länge, 
Dimensionierung und Was-
serentnahme – sichergestellt 
werden muss, dass eine Tem-
peraturerwärmung über 25 °C 
nicht erfolgt. Umgekehrt heißt 
es für den Warmwasserbe-
reich, dass die Temperatur ge-
mäß dem DVGW-Arbeitsblatt 
W 551 bei Großanlagen min-
destens 60 °C betragen muss 
und in Kleinanlagen nicht 
unter 50 °C abfallen sollte. 

Sofern die anerkannten Re-
geln der Technik für Planung, 
Durchführung, Inbetriebnah-
me und Betrieb – also u. a. die 
DIN 1988 – eingehalten wer-
den, sind in einer Trinkwas-
ser-Installation keine hygi-
enischen Probleme zu erwar-
ten. Deshalb sollen an dieser 
Stelle die wichtigen unter dem 
Gesichtspunkt der Hygiene zu 
berücksichtigenden Maßnah-
men zusammengefasst wer-
den:
–  Möglichst kurze Steiglei-

tungen und Stockwerksver-
teilungen, deren Volumen 
durch die vorgesehenen Ver-
braucher mindestens drei 
mal die Woche ausgewech-
selt werden kann,

–  Dimensionierung nach DIN 
1988-3 mit möglichst gerin-
gen Abmessungen, wobei 
vor allem die Verwendung 
von IST-Werten der Herstel-
ler (statt pauschaler Richt-
werte für Druckverluste ge-
mäß Norm) und die exakte 
Bedarfsermittlung zu einer 
deutlich verringerten Di-
mensionierung führt,

–  Anordnung des Hauptver-
brauchers an das Ende ei-
ner Stichleitung. In öffent-
lichen Gebäuden sind dies 
meist die Toiletten, denen 
z. B. die Teeküchen vorge-
schaltet sein sollten,
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–  Entnahmestellen in sensi-
blen Bereichen (z. B. Inten-
sivstationen, Teeküchen, 
Küchen in Kinderkrippen) 
sollten möglichst mit Ring-
leitungen oder mit Reihen-
leitungen angeschlossen 
werden, dann wiederum 
mit dem Hauptverbraucher 
am Ende.

Vor dem Hintergrund die-
ser Maßnahmen versteht es 
sich von selbst, dass Feuer-
löschleitungen als integraler 
Bestandteil einer Trinkwasser-
Installation nicht mehr zeit-
gemäß sind und auch im Be-
stand rückgebaut werden soll-
ten. 

Eine Forderung nach re-
gelmäßigem und vollständi-
gem Wasseraustausch ist si-
cher leicht ausgesprochen. 
Um diese jedoch durchzu-
setzen, ist der Betreiber einer 
Anlage mit einzubinden, das 
heißt, er muss auf seine Be-
triebspflichten hingewiesen 
werden. So sind beispielsweise 
in DIN 1988 Maßnahmen bei 
„Stagnation bedingt durch 
zeitweilige Abwesenheit“ in 
Wohnungen bzw. Häusern be-
schrieben, die bei Rückkehr zu 
berücksichtigen sind. Tabel-
le 2 beschreibt diese Betreiber-
pflichten.

Übergabe einer Trinkwasser-
Installation

Die Übergabe einer fertig-
gestellten Trinkwasser-Instal-
lation erfolgt auf Grundlagen 
der DIN 1988 Teil 8. Dieser Teil 
enthält u. a. den Hinweis, dass 
der Betreiber für einen regel-
mäßigen  Wasseraustausch 
an allen Entnahmestellen 
Sorge zu tragen hat. Entspre-
chende Musterschreiben sind 
sowohl der Norm oder in ak-
tualisierter Form auch einer 
Broschüre des BHKS und der 
Initiative Kupfer „Trinkwas-
ser und Rohrwerkstoffe“ zu 
entnehmen. Für den Planer 
bzw. Installateur empfiehlt 
es sich, die Kenntnisnahme 
dieser Pflichten im Inbetrieb-
nahme- und Einweisungspro-
tokoll durch die Unterschrift 
des Betreibers bestätigen zu 
lassen.

Zusammenfassung
Sowohl Planer als auch 

Installateur haben es in der 
Hand, durch technische Maß-
nahmen die Voraussetzungen 
zu schaffen, eine hygienisch 
einwandfreie Trinkwasserqua-
lität auf Dauer zu gewährleis-
ten. Hierbei berücksichtigt der 
Planer beispielsweise, dass ein 
Wasserwechsel begünstigt 
wird und kaltes Wasser kalt 
sowie warmes Wasser warm 
bleibt. Der Installateur dage-
gen stellt durch seine fachge-
recht installierte und gespül-

te Trinkwasser-Installation si-
cher, dass keine Totzonen im 
Anlagenbereich gegeben sind. 
Durch schriftliche Informati-
on an den Betreiber sollte die-
ser dafür gewonnen werden, 
einen regelmäßigen Wasser-
wechsel an allen Entnahme-
stellen zu veranlassen sowie 
eine regelmäßige Inspektion 
bzw. Wartung der Trinkwas-
ser-Installation durchführen 
zu lassen. ∂

� Tabelle 2: Betreiberpflichten nach DIN 1988 Teile 4 und 8.

Dauer der 
Abwesenheit

Maßnahmen vor Antritt der Abwesenheit Maßnahmen bei der Rückkehr

> 3Tage Wohnungen: 
Einfamilien-
häuser:

Schließen der Stockwerks-
Absperrung
Schließen der Absperrarmatur 
 hinter der Wasserzählanlage

Öffnen der Stockwerksabsperrung,  
Wasser 5 Min. fließen lassen
Öffnen der Absperrarmatur, 
Wasser 5 Min. fließen lassen

< 4 Wochen selten genutzte 
Anlagenteile

wie z. B. Gästezimmer, Garagen-
oder Kelleranschlüsse

Regelmäßige, mindestens monatliche 
Erneuerung des Wassers

> 4 Wochen Wohnungen: 
Einfamilien-
häuser:

Schließen der Stockwerks-
Absperrung
Schließen der Absperrarmatur 
 hinter der Wasserzählanlage

Öffnen der Stockwerksabsperrung, 
Spülen der Hausinstallation
Öffnen der Absperrarmatur, 
Spülen der Hausinstallation

> 6 Monate Schließen der Hauptabsperr-
armatur, Entleeren der Leitungen

Öffnen der Hauptabsperrarmatur, 
Spülen der Hausinstallation

> 1 Jahr Abtrennen der Anschlussleitungen 
an der Versorgeleitung

Benachrichtigen von WVU und/oder Installateur, 
Wiederanschluss an die Versorgungsleitung
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